
Hinweis über öffentliche Bekanntmachungen gemäß § 9 Abs. 1 
der Hauptsatzung der Stadt Wolfenbüttel in der Fassung der 3. 
Änderungssatzung vom 19.10.2016
1.) Aufhebungssatzung zur Satzung der Stadt Wolfenbüttel über 
die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten vom 
12.07.2012. 2.) Festsetzung der angemessenen Aufwandsent-
schädigung für Ratsmitglieder als Vertreterinnen und Vertreter 
der Stadt Wolfenbüttel in Unternehmen und Einrichtungen in 
 einer Rechtsform des privaten Rechts. Die vom Rat der Stadt 

 Wolfenbüttel am 29.03.2017 beschlossene Satzung zu 1.) tritt am Tag 

nach der Bekanntmachung, die beschlossene Festsetzung zu 2.) tritt 

rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. Die öffentliche 

Bekanntmachung erfolgt im Internet unter www.wolfen-

buettel.de.

Der Bürgermeister gez. Pink

Wolfenbüttel, den 07.04.2017


